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	Rundschreiben Nr. 45/2006
	


Einschreibung der Schüler/innen in die Grund-, Mittel-, Ober- und Kunstschulen sowie in die Landesberufsschulen und Fachschulen für Land-, Forst- und Haus​wirtschaft für das Schuljahr 2007/08
Sehr geehrte Frau Direktor,

sehr geehrter Herr Direktor!

Mit dem vorliegenden Rundschreiben werden Ihnen Hinweise zu den Einschreibungen von Schü​lern/innen in alle Schulstufen sowie in die Landesberufsschulen und Fachschulen für Land-, Forst- und Hauswirtschaft gegeben, nachdem der Beschluss zu den Einschreibungen vom 18.12.2006, Nr. 4700 neu gefasst wurde. Der Beschlusstext wird so bald als möglich nachgereicht.

Einschreibungen in die Grundschule:
Die Einschreibungen sind im Monat Jänner vorzunehmen. Der Einschreibetermin wird auf Schulebene festgelegt.
Eingeschrieben werden müssen jene Kinder, welche bis zum 31. August das sechste Lebensjahr voll​enden.

In die erste Klasse der Grundschule können auch jene Kinder eingeschrieben werden, welche bis zum 30. April des Schuljahres, auf das sich die Einschreibung bezieht, das sechste Lebensjahr voll​enden.

Der Antrag um Einschreibung ist verbindlich und kann nicht gleichzeitig im Kindergarten eingereicht werden. Die Entscheidung über die Einschreibung im Kindergarten bzw. in der Grundschule kann nachträglich nur in besonderen Ausnahmefällen rückgängig gemacht werden.
Für Kinder, die schulpflichtig sind, besteht in begründeten Fällen und nach einhergehender Beratung von Seiten des Kindergartens und der Schule weiterhin die Möglichkeit der ganzjährigen Abwesen​heit.

Eltern, die um eine vorgezogene oder spätere Einschreibung anfragen, werden von den Verantwortli​chen im Kindergarten und in der Schule beraten. Eine diesbezügliche Beratung kann auch bei der Dienststelle für Gesundheitserziehung, Integration und Schulberatung im Schulamt eingeholt wer​den.

Für die Einschreibungen außerhalb des Einzugsgebietes wird weiterhin das Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr. 8/2000 angewendet.

Einschreibungen in die Mittelschule:
Die Schüler/innen der 5. Klasse der Grundschule, welche die Mittelschule im selben Schulsprengel besuchen, werden von Amts wegen in die 1. Klasse der Mittelschule eingeschrieben. In diesem Fall müssen die Eltern oder Erziehungsberechtigten kein Einschreibegesuch einreichen. Schüler/innen, welche die 5. Klasse in einem Grundschulsprengel besuchen und jene, welche die Mittelschule nicht im selben Schulsprengel besuchen, müssen bis 17. Februar 2007 bei der besuchten Grundschule ein Einschreibegesuch einreichen. Dieser Termin gilt als Übergangsregelung nur für das Schuljahr 2007/2008. Künftig sind die Einschreibungen in die Mittelschule auch bis zum 31. Jänner vorzunehmen. 
Einschreibungen außerhalb des Einzugsgebietes sind nur dann möglich, wenn keine zusätzlichen Klassen gebildet werden müssen bzw. wenn die räumlichen Voraussetzungen gegeben sind. Die Einschreibung in die darauf folgenden Klassen erfolgt von Amts wegen.

Einschreibung in die Oberschule, Landesberufsschule und Fachschule für Land-, Forst- und Hauswirtschaft:
Der Termin für die Einschreibung in die Oberschule bleibt im Schuljahr 2007/2008 der 31. März.
Die Einschreibung in die erste und die darauf folgenden Klassen der Landesberufsschule und Fach​schule für Land-, Forst- und Hauswirtschaft muss bis 31. März 2007 direkt bei der gewählten Lan​desberufsschule oder Fachschule für Land-, Forst- und Hauswirtschaft erfolgen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Gesuche um Einschreibung bindend sind. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann der/die Direktor/in der Schule, in die die Ersteinschreibung erfolgt ist, die Ein​schreibung in eine andere Schule vornehmen. Die entsprechenden, begründeten Gesuche müssen jedenfalls innerhalb 30. Juni 2007 eingereicht werden.
Schulgebühren:
Die Schulgebühren für das Schuljahr 2007/2008 werden mit einem nachfolgenden Beschluss der Landesregierung geregelt.
Schüler/innen mit Funktionsdiagnose:
Bis 15. März müssen die Mittelschulen in Zusammenarbeit mit den Diensten der Sanitätsbe​triebe für die Schüler der 3. Klassen das Funktionelle Entwicklungsprofil (FEP) erstellen und es um​gehend den Eltern aushändigen, damit diese es bis 31. März dem Gesuch um Einschreibung in die weiterführende Schule beilegen können.
Schülerbeförderung für die Schüler/innen aller Schulstufen:
Mit dem Einschreibeformular für die Einschreibung in die Oberschule wird auch das Gesuch um Schülerbeförderung sowohl auf Linien als auch auf Sonderbeförderungsdiensten und um Schulbücher abgegeben. Im Zusammenhang mit den geplanten Neuerungen hinsichtlich der peripheren Daten​eingabe wird den Oberschülern ein einheitliches Gesuchsformular für die Zulassung zur Schülerbe​förderung, für die Gewährung einer Studienbeihilfe und für die kostenlose und leihweise Überlassung der Schulbücher voraussichtlich bis Ende Februar (bei den Oberschulen) zur Verfügung stehen.
Das Gesuchsformular zur Schülerbeförderung für Pflichtschüler wird den Schulen direkt vom Amt für Schul- und Hochschulfürsorge innerhalb 20. Februar 2007 zugesandt.
Das Gesuch für die Zulassung zur Schülerbeförderung ist bis zum 31. März 2007 bei der Schule, bei der sie sich für das kommende Schuljahr einschreiben, abzugeben.
Die Schulen übermitteln die aufbereiteten Daten, zusammen mit dem Stundenplan, auf elektroni​schem Wege, bis zum 21. April 2007 ins, vom Amt für Personennahverkehr betreute Schulpasspro​gramm, welches gleichzeitig das von der Landesregierung zu genehmigte Programm der Schülerbe​förderungsdienste (ausgenommen die Liniendienste) für das kommende Schuljahr erstellt.

Gleichgestelle Privatschule:
Die Einschreibung in die gleichgestellte Privatschule erfolgt zu dem für die öffentliche Schule gelten​den Termin. Die gebietsmäßig zuständige Schulführungskraft ist von der gleichgestellten Privatschule darüber schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Elternrecht:
Bezüglich der Möglichkeit, selbst für den Unterricht der schulpflichtigen Kinder zu sorgen, wird auf das Rundschreiben des Schulamtsleiters Nr.49/2005 verwiesen.
Schulwechsel:
Die Modalitäten bei Wechsel des Wohnsitzes sind im Beschluss der Landesregierung unter Punkt 8 genauer geregelt.
Die Schulführungskraft kann auch aus anderen schwerwiegenden Gründen, welche dokumentiert werden müssen, einem Schulwechsel zustimmen.
Einspeicherung von Daten im Schülerinformationssystem:
Mit einem eigenen Rundschreiben werden in Kürze Richtlinien zur Einspeicherung von Daten ins Schülerinformationssystem gegeben.

Mit freundlichen Grüßen

	Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter
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